
 

Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Anhalt-Zerbst 
(Abfallentsorgungssatzung) 

 
 
Aufgrund des § 6 der Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt (LKO LSA) und § 15 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in Verbindung mit §§ 3 und 4 des 
Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA), des § 7 der Gewerbeabfallverord-
nung (GewAbfV) und des § 9 der Altholzverordnung (AltholzV) in den jeweils gültigen Fassun-
gen beschließt der Kreistag des Landkreises Anhalt-Zerbst die Abfallentsorgungssatzung zum 
01. April 2006 wie folgt: 

 
 

§ 1 
Ziel der Abfallwirtschaft 

 
(1) Ziel des KrW-/AbfG ist vorrangig die Vermeidung von Abfällen, die Förderung der abfall-

armen Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung 
der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Dem Ziel, die abfallarme Kreislaufwirt-
schaft zu fördern, dienen insbesondere die abfallarme Produktion und Produktgestaltung, 
die anlageninterne Kreislaufführung von 

 eingesetzten Stoffen, schadstoffarme Produktion und Produkte, die Entwicklung 
langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, die Wiederverwertung von Stoffen und 
Produkten und der bevorzugte Einsatz nachwachsender Rohstoffe. 

 
(2) Abfälle sind so zu überlassen, dass ein möglichst großer Anteil stofflich verwertet werden 

kann. 
 
(3) Damit möglichst wenig Abfall entsteht und möglichst viele Abfälle verwertet werden, berät 

der Landkreis die Abfallbesitzer sowie die Anschluss- und Benutzungspflichtigen und in-
formiert sie regelmäßig über Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen 
sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren. Er kann sich bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 

 
 
(4) Der Landkreis Anhalt-Zerbst, die Gemeinden und die sonstigen der Aufsicht des Landes 

unterliegenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nach § 2 Abs. 1 AbfG 
LSA verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, vor allem im Beschaffungs- und Auf-
tragswesen und bei Bauvorhaben, im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren Erzeugnis-
se zu bevorzugen, die  

 
 a) aus Abfällen hergestellt sind, 
 
 b) in rohstoffschonenden und abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt sind, 
 
 c) aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, 
 

d) sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit aus- 
   zeichnen, 

  
 e) im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfäl- 
             len führen oder 



 

 f)  sich im besonderen Maße zur Verwertung oder gemeinwohlverträgliche Abfallbe- 
     seitigung eignen,  
 
    sofern keine anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
 

§ 2 
Entsorgungspflicht des Landkreises 

Grundsatz 
 
(1) Der Landkreis entsorgt nach Maßgabe dieser Satzung in seinem Gebiet die Abfälle 
 im Sinne der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
 Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- 
 und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) und des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
 (AbfG LSA). 
 
(2) Der Landkreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Er kann sich 
 zur Durchführung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 
 
 

§ 3 
Mitwirkung der Gemeinden 

 
(1) Die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften innerhalb des Landkreises
 leisten dem Landkreis Verwaltungshilfe bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser 
 Satzung. 
 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen und Hinweise erfolgen durch den Landkreis, örtlich 
 begrenzte Hinweise werden nach Abstimmung mit dem Landkreis von den Städten, 
 Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften veröffentlicht. 
 
 

 
§ 4 

Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht 
 
(1) Die Pflicht  zur Abfallentsorgung i. S. d. § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG umfasst nach Maßgabe 

des Abfallwirtschaftskonzeptes die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen aus pri-
vaten Haushaltungen und von zur Beseitigung überlassenen Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen. § 15 Abs. 1 Satz 2 und § 13 Abs. 1 Satz 2 KrW-AbfG bleiben unberührt. 
Maßnahmen der Abfallentsorgung sind das Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln 
und Ablagern von Abfällen. Abfälle werden so eingesammelt, dass die Möglichkeiten zur 
vorrangigen Abfallverwertung genutzt werden können. Sie sind zur Verwertung und Be-
seitigung getrennt zu überlassen. 

 
 
(2) Der Landkreis verwertet und beseitigt im Rahmen des Absatzes 1 alle Abfälle mit 
 Ausnahme 
 
 1. der in § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG genannten  Abfälle, 
 



 

 2. der Abfälle, die gemäß § 13 Abs. 2 und 3 KrW-/AbfG nicht der Überlassungspflicht  
     unterliegen, 
 
 3. sonstige Abfälle, die gemäß § 15  Abs. 2 und 3 KrW-/AbfG mit Zustimmung des  
     Landesverwaltungsamtes von der Entsorgung ausgenommen sind. 
 
 Der Landkreis kann einen Nachweis darüber verlangen, dass bei Abfällen aus andren 
 Herkunftsbereichen eine Verwertung durch den Erzeuger oder Besitzer nicht 
 möglich ist. 
  

Von der Abfallentsorgung sind insbesondere die in Anlage 1 zu dieser Satzung aufge-
führten Abfälle (Negativliste) ausgeschlossen. Solche Abfälle sind insoweit nicht  

 ausgeschlossen, als sie in Haushaltungen oder in einer Menge von insgesamt nicht 
 mehr als 500 kg jährlich anfallen. 
 

Vom Einsammeln und Befördern sind die in der Anlage 2 aufgeführten Abfälle  ausge-
schlossen. 

 
 Außerdem vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind 
 
 a) zum Sperrmüll gehörende Gegenstände, deren Gewicht 100 kg überschreitet und 
  
 b) zum Sperrmüll gehörende Gegenstände aus Haushaltsauflösungen und Entrüm- 
     pelungen   
 
(3) Soweit Abfälle von der Entsorgung ausgeschlossen sind, ist der Besitzer bzw. Erzeuger 

zu ihrer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Beseitigung nach den  Vorschriften des 
KrW-/AbfG verpflichtet. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die Eigentümer bewohnter oder bebauter Grundstücke, auf denen Abfälle aus privaten 

Haushaltungen anfallen, sind im Rahmen dieser Satzung verpflichtet, ihre Grundstücke 
an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang). 

 
Den Grundstückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige dinglich Nutzungsberechtigte 
gleich. 

 
(2) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen sind dem öffentlich-  
 rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen, soweit diese nicht nachweislich in   
 eigenen Anlagen beseitigt werden oder ein überwiegendes öffentliches Interesse an  
 einer Überlassung besteht. 
 
(3) Die Anschlusspflichtigen und jeder andere Abfallbesitzer, einschließlich Erzeuger und 

Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet werden, insbesondere 
Mieter und Pächter, sind verpflichtet, die auf dem Grundstück oder sonst bei ihnen anfal-
lenden Abfälle der öffentlichen Abfallentsorgung nach Maßgabe der §§ 8 bis 22 zu über-
lassen (Benutzungszwang).  



 

Soweit Abfallerzeugern und Besitzern eine Verwertung ihrer gewerblichen Siedlungsab-
fälle aufgrund deren geringer Menge wirtschaftlich nicht zumutbar ist, können sie diese 
mit den bei ihnen angefallenen Abfällen aus privaten Haushaltungen gemeinsam erfas-
sen und dem Landkreis oder einem von ihm beauftragten Dritten überlassen. 

 
(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für nach § 4 Abs. 2 ausgeschlossene  
 Abfälle und für solche Abfälle, deren Entsorgung außerhalb von Abfallentsorgungs-
 anlagen durch Rechtsverordnung zugelassen ist. 
 
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 

jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det. 

 
 

§ 6 
Ausnahmen von der Überlassungspflicht 

 
Wer gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG eine ordnungsgemäße und schadlose Abfallverwer-
tung vornimmt, ist zur Überlassung von Abfällen nicht verpflichtet. In diesem Fall ist ein ent-
sprechender Nachweis gegenüber dem Landkreis zu führen. 

 
 

§ 7 
Abfallverwertung 

 
(1) Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung sind getrennt zu überlassen. 
 
(2) Mit dem Ziel der Verwertung und der Verminderung der Schadstofffracht im Restmüll 

wird eine getrennte Erfassung und Entsorgung folgender Abfälle zur Verwertung oder 
Beseitigung durchgeführt: 

  
   1. Altglas 
   2. Altpapier 
   3. Altmetalle 
   4. Verpackungsabfälle 
   5. Sperrmüll 
   6. Problemabfälle aus Haushaltungen 
   7. Kleinmengen von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen (Sonderabfall- 
       kleinmengen) 
   8. Elektronikschrott/ Elektrogeräte (weiße Ware) 
   9. Straßenaufbruch 
 10. Altreifen 
 11. Baustellenabfälle 
 12. Bauschutt 
  13. Bodenaushub 

14. sonstiger Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. 
 
(3) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer hat die in Abs. 2 genannten Abfälle zur Verwertung 

oder Beseitigung getrennt bereitzuhalten und nach Maßgabe der §§ 8 bis 22 zu überlas-
sen. 

 



 

(4) Von dieser Regelung sind die Abfälle ausgenommen, die durch gemeinnützige Samm-
lungen einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung (§ 5 Abs. 3 KrW/AbfG) zu-
geführt werden. Der Einsammelnde muss aber gemäß § 52 Abgabenordnung (AO) in der 
derzeit gültigen Fassung als gemeinnützig anerkannt sein. Dem öffentlichen Entsor-
gungsträger ist jede gemeinnützige Sammlung 6 Wochen vor deren Beginn anzuzeigen. 

 
 

§ 8 
Altglas 

 
(1) Altglas i. S. von § 7 Abs. 2 Nr. 1 ist Hohlglas ( z. B. Flaschen  und Gläser, nicht aber 

Fenster- und Spiegelglas), dessen sich der Besitzer oder Erzeuger entledigen will. 
 
(2) Altglas ist an den bekannt gegebenen Sammelstellen durch Eingabe in die entsprechend 

gekennzeichneten Depotcontainer zu überlassen. 
 
(3) Die Depotcontainer für Altglas dürfen zur Vermeidung von Lärmbelästigungen nur
 montags bis samstags in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr benutzt werden. Es ist  

verboten, Altglas oder andere Abfälle neben den Depotcontainern abzulagern oder die 
Depotcontainer oder ihre Standplätze auf andere Art zu verunreinigen. 

 
 

§ 9 
Altpapier 

 
(1) Altpapier im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 sind Zeitungen, Zeitschriften, Pappe und andere 

nicht verschmutzte, ausschließlich aus Papier bestehende bewegliche Sachen, deren 
sich der Besitzer oder Erzeuger entledigen will. 

 
(2) Altpapier ist  in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu überlassen. 
 
 

§ 10 
Kompostierbare Abfälle  

 
(1) Kompostierbare Abfälle sind biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische 
 Abfälle. Dazu gehören Garten- und Parkabfälle und organische Küchenabfälle aus 
 Gärten und Haushaltungen, deren sich der Besitzer entledigt, entledigen will oder 
 entledigen muss. 
 
(2) Bei kompostierbaren Abfällen von gewerblichen, landwirtschaftlichen oder gärtnerisch 

genutzten Grundstücken handelt es sich um Abfälle zur Verwertung, für die die Besitzer 
selbst verpflichtet und verantwortlich sind. Sie können diese Abfälle zur Verwertung auch 
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gegen Entgelt überlassen. Nähere Informa-
tionen zu vorhandenen Kompostierungsanlagen werden vom Landkreis Anhalt-Zerbst er-
teilt. 

 
 
 
 
 



 

§ 11 
Verpackungsabfälle 

 
(1) Verpackungsabfälle i. S. von § 7 Abs. 2 Nr. 4 sind bewegliche Sachen aus  
 Kunststoff, Metall und Verbundmaterial; nicht aus Pappe, Papier nach § 3 der  
 Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverord- 

nung-VerpackV) in der derzeit gültigen Fassung, die der Besitzer oder Erzeuger dem 
Dualen System zur Verwertung überlässt. 

 
(2) Transportverpackungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 VerpackV werden von Herstellern und 
 Vertreibern gem. § 4 VerpackV nicht zur Entsorgung entgegengenommen. Diese 
 haben die Transportverpackungen selbst einer stofflichen Verwertung außerhalb der 
 öffentlichen Abfallentsorgung zuzuführen.  
 
(3) Umverpackungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 VerpackV werden von den Vertreibern gem. § 5 

VerpackV nicht zur Entsorgung entgegengenommen. Diese sind verpflichtet, die Umver-
packungen einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen  Abfallentsorgung zu-
zuführen. 

 
(4) Verkaufsverpackungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerpackV werden von Herstellern und Ver-

treibern gemäß § 6 Abs. 2 VerpackV nicht zur Entsorgung entgegengenommen. Diese 
haben die Verkaufsverpackungen selbst oder durch ein System gem. § 6 Abs. 3 Ver-
packV einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Entsorgung  zuzuführen. 

 
Den Haushalten werden dazu von der DSD GmbH bzw. den von ihr beauftragten Entsor-
gungsunternehmen Wertstoffsäcke bzw. -behälter zur Verfügung gestellt, in denen die 
Verpackungsabfälle i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4  VerpackV gesammelt werden sollen. 
Weiterhin werden von der DSD bzw. den von ihr beauftragten Entsorgungsunternehmen 
Depot- und Wertstoffcontainer zur Sammlung zur Verfügung gestellt. Die Verpackungs-
abfälle werden von der DSD bzw. den beauftragten Entsorgungsunternehmen im Holsys-
tem entsorgt. 

 
 

§ 12 
Sperrmüll 

 
(1) Sperrmüll im Sinne von § 7 Abs.2 Nr. 5 sind bewegliche Sachen, die selbst nach  einer 

zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Gewichts oder ihrer Materialbe-
schaffenheit nicht in die zugelassenen Abfallbehälter passen, diese beschädigen oder 
das Entleeren erschweren könnten, und deren sich der Besitzer oder Erzeuger entledi-
gen will. Nicht zum Sperrmüll gehören Abfälle nach den §§ 8, 9,10, 11, 13, 14,15, 16, 17, 
18,19, 20, 21 und 22; insbesondere nicht Gegenstände, die von Bau- oder Umbauarbei-
ten herrühren, wie Steine, Ziegel usw. sowie Öltanks bzw. leere Ölbehälter, Autowracks 
oder Kraftfahrzeugteile, Motorräder, Mopeds, in Kartons, Säcken o.ä. Behältnisse ver-
packte Kleinteile, Papier, Pappe, gewerbliche und Betriebsabfälle aller Art. 

 
(2) Sperrmüll wird auf Antrag des Abfallbesitzers einmal jährlich abgefahren. Der Antrag ist 

schriftlich (Abrufkarte) zu stellen. Der Landkreis bzw. der beauftragte Dritte legt den Ab-
fuhrtermin fest und gibt diesen dem Abfallbesitzer vorher bekannt. 

 
(3) Sperrmüll ist so verpackt, gestapelt, gebündelt oder in sonstiger Weise geordnet bereit-



 

zustellen, dass die Straße nicht verschmutzt wird und zügiges Verladen möglich ist. Die 
Einzelstücke dürfen höchstens ein Gewicht von 100 kg haben. 

 
(4) Für zum Sperrmüll gehörende Gegenstände, deren Gewicht über das in Absatz 3 ge-

nannte hinausgeht, gilt § 25 entsprechend. 
 
(5) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ist berechtigt, für bestimmte Sperrmüllarten 

eine getrennte Einsammlung und Beförderung durchzuführen, wenn Teile von ihnen ei-
ner speziellen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt werden sollen. 

 
(6) Noch verwertbare Gegenstände sollten einer weiteren Verwertung zugeführt werden 
 (caritative Verbände etc.). 

 
 

§ 13 
Altmetalle 

 
(1) Altmetall im Sinne dieser Satzung sind alle in Haushalt und Garten anfallenden Gegens-

tände aus Metall ( z. B. Fahrräder, Bettgestelle, Zinkbadewannen, Maschendraht, 
Schubkarren, Regalträger u. ä.), deren sich der Besitzer oder Erzeuger entledigen will. 

 
(2) Altmetalle sind in eigener Zuständigkeit zu entsorgen. Nähere Informationen über 
 zugelassene Anlagen erteilt der Landkreis Anhalt-Zerbst. 
 

 
§ 14 

Problemabfälle aus Haushaltungen 
 
(1) Problemabfälle im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 6 sind bewegliche Sachen aus Haushaltun-

gen, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden und deren 
sich der Besitzer oder Erzeuger entledigen will. Dazu zählen z.B. Gifte, Laugen, Säuren, 
Farben, Reiniger, Polituren, teer- und ölhaltige Rückstände, Pflanzenschutzmittel und 
sonstige Chemikalien. 

 
(2) Problemabfälle aus Haushaltungen werden zweimal jährlich im Bringesystem entsorgt. 

Die Haltestellen der Sammelfahrzeuge und die Sammeltermine werden in geeigneter 
Weise bekannt gegeben. Sie dürfen nicht in die in § 24 genannten Abfallbehälter einge-
worfen werden, sondern sind zu den  mobilen Problemstoffsammelstellen (Schadstoff-
mobil) zu bringen. Batterien und Akkumulatoren dürfen auch am Schadstoffmobil abge-
geben werden. 

 
(3) Kühlschränke, Gefriertruhen u.ä. werden auf Antrag abgeholt. Der Antrag ist  schrift-
lich (Abrufkarte) zu stellen. Der Abfuhrtermin wird vom Landkreis bzw. dem  beauftragten 
Dritten festgelegt und dem Abfallbesitzer vorher bekannt gegeben. 
 
 

§ 15 
Problemabfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben 

 
(1) Kleinmengen von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen (Sonderabfallklein- 

mengen) i. S. v. § 7 Abs.2 Nr. 7 sind bewegliche Sachen aus gewerblichen oder  sonsti-



 

gen wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen, bei denen jährlich 
insgesamt nicht mehr als 500 kg dieser Abfälle anfallen. 

 
 

§ 16 
Elektronikschrott/Elektrogeräte (weiße Ware) 

 
Elektronikschrott (Fernseher, Computer, Bildschirme) und weiße Ware (Waschmaschinen, 
Geschirrspüler, Herde, Schleudern, Elektrokleingeräte) werden auf Antrag des Abfallbesitzers 
(Abrufkarte) abgefahren. Der Abfuhrtermin wird vom Landkreis bzw. dem beauftragten Dritten 
festgelegt und dem Abfallbesitzer vorher bekannt gegeben. 
 
 

§ 17 
Altreifen 

 
(1) Altreifen i. S. v. § 7 Abs. 2 Nr. 10 sind Reifen ohne Felgen, deren sich der Besitzer 
 bzw. Erzeuger entledigen will. 
 
(2) Altreifen sollen beim Handel oder Gewerbe zurückgegeben werden. Soweit eine  Rück-
gabe nicht möglich ist, sind Altreifen bei den Entsorgungsanlagen abzugeben. 
 Nähere Informationen zu den vorhandenen Abfallentsorgungsanlagen werden vom 
 Landkreis Anhalt-Zerbst erteilt.  
 
 

§ 18 
Bauschutt 

 
(1) Bauschutt im Sinne dieser Satzung sind feste, nicht chemisch verunreinigte Stoffe, die 

beim Abbruch von Bauwerken anfallen und überwiegend mineralische Bestandteile ent-
halten (z. B. Dachziegel, Mauerwerksbruch, Betonbruch). 

 
(2) Bauschutt ist am Entstehungsort in mineralisches und nichtmineralisches Material zu 

trennen. Das mineralische Material ist vom Erzeuger bzw. Besitzer einer Bauschuttrecyc-
linganlage zur Verwertung zuzuführen oder den Abfallentsorgungsanlagen anzudienen, 
das nichtmineralische Material ist den Abfallentsorgungsanlagen anzudienen. Nähere In-
formationen zu den vorhandenen Abfallentsorgungsanlagen/ Bauschuttrecyclinganlagen 
werden vom Landkreis Anhalt-Zerbst erteilt. 

 
 

§ 19 
Baustellenabfälle 

 
(1) Baustellenabfälle im Sinne dieser Satzung sind alle bei Neubau, Umbau, Renovie-rung 

oder Reparatur von Bauwerken anfallenden, nicht chemisch verunreinigten Ab- fälle  
 (z. B. Baumaterialienreste, Verpackungsmaterial, Kunststoffe, Isoliermaterial). 
 
(2) Baustellenabfälle sind möglichst am Entstehungsort in mineralische und nicht- minera-
lische Materialien zu trennen. Das mineralische Material ist vom Besitzer oder  Erzeuger ei-
ner Bauschuttrecyclinganlage zur Verwertung zuzuführen oder den  

Abfallentsorgungsanlagen anzudienen. Das nichtmineralische Material ist einer Baustel-



 

lenabfallsortieranlage zur Verwertung zuzuführen oder den Abfallentsorgungsan- 
lagen anzudienen. Nähere Informationen zu den vorhandenen Abfallentsorgungsanla-
gen, Bauschuttrecycling- bzw. Baustellenabfallsortieranlagen werden vom Landkreis An-
halt-Zerbst erteilt.  

 
 

§ 20 
Straßenaufbruch 

 
(1) Mineralischer Straßenaufbruch im Sinne dieser Satzung sind nicht chemisch verunreinig-

te, feste mineralische Stoffe, die bei Baumaßnahmen im Straßen-, Wege- und Brücken-
bau anfallen (Randsteine, Pflastersteine, Sand, Kies und Erdreich).  
Straßenaufbruch ist vom Erzeuger oder Besitzer einer Bauschutt- bzw. Erdstoffrecycling-
anlage zuzuführen oder den Abfallentsorgungsanlagen anzudienen. 
Bituminöser Straßenaufbruch (Schwarzdecke) ist vor Anlieferung zur Verwertung auf 
schadstoffbelastete Zuschlagstoffe zu untersuchen. Mit Schadstoffen (z. B. kohleteerhal-
tige Bitumengemische) belasteter Straßenaufbruch ist gesondert zu entsorgen. 

 
(2)  Nähere Informationen zu den vorhandenen Abfallentsorgungsanlagen, Bauschutt- bzw. 

Erdstoffrecyclinganlagen werden vom Landkreis Anhalt-Zerbst erteilt. 
 
 

§ 21 
Bodenaushub 

 
(1) Bodenaushub im Sinne dieser Satzung ist natürlich gewachsenes oder bereits  
 verwendetes, nicht nachteilig verändertes Erd- und Felsmaterial. Hierzu gehört auch 
 Mutterboden. 
 
(2) Bodenaushub ist vom Erzeuger oder Besitzer einer vom Landkreis Anhalt-Zerbst be-

nannten Anlage zur Verwertung zuzuführen. Der Bodenaushub kann auch den Abfallent-
sorgungsanlagen zugeführt werden. Nähere Informationen zu den vorhandenen Anlagen 
werden vom Landkreis erteilt. 

 
 

§ 22 
Sonstiger Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 

(Restabfall) 
 
(1) Sonstiger Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall i. S. von § 7 Abs. 2 Nr.14 sind 

alle beweglichen Sachen, die nicht unter die §§ 8 bis 21 fallen und deren sich der Besit-
zer oder Erzeuger entledigen will . 

 
(2) Abfall zur Beseitigung und Verwertung ist in den nach § 24 zugelassenen Abfallbehältern 

bereitzustellen. 
 
 
 
 
 
 



 

§ 23 
Durchführung der Abfuhr 

 
(1) Abfall zur Beseitigung wird grundsätzlich entsprechend dem Abfuhrplan entleert.  Dabei 

erfolgt die Entleerung der Hausmüllbehälter in der Regel in einem 14-tägigen Rhythmus. 
Der für die Abfuhr vorgesehene Wochentag  wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 
Es kann im Einzelfall ein längerer oder kürzerer Zeitraum für die regelmäßige Abfuhr 
festgelegt werden. Für die Abfuhr des hausmüllähnlichen Gewerbeabfalls kann im Ein-
zelfall eine Bedarfsabfuhr vereinbart werden. 

 
(2) Die Abfallbehälter mit 120 l und 240 l Füllraum sind von den Anschlusspflichtigen am Ab-

fuhrtag bis 6.00 Uhr an der nächsten für Müllsammelfahrzeuge befahrbaren öffentlichen 
Straße so bereitzustellen, dass das Sammelfahrzeug an den Bereitstellungsplatz heran-
fahren kann und die Abfuhr ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Die Bereit-
stellung muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefähr-
det werden. 

              Wei-
sungen des Landkreises hinsichtlich des Bereitstellungsplatzes sind zu befolgen. 
 Nach der Abfuhr sind die Abfallbehälter unverzüglich an den Standplatz zurückzu-
 bringen. 
 
(3) Für die Abfuhr der Behälter mit 1.100 l Füllraum gilt folgendes: 
 

1.  Der Standplatz für die Abfallbehälter auf dem anschlusspflichtigen Grundstück 
wird nach Anhörung des Anschlusspflichtigen vom Landkreis bestimmt. 

 
 2. Der Landkreis kann für die Herrichtung des Standplatzes besondere Forderun-

gen stellen. 
 

 3. Die Transportwege auf dem Grundstück müssen in verkehrssicherem Zustand 
   gehalten werden. Schnee- und Eisglätte und sonstige Rutschgefahren sind bis  
   zum Beginn der Abfuhr zu beseitigen. Die Abfallbehälter müssen so aufgestellt  
   sein, dass sie nicht  angehoben werden müssen. 

 
 4. Die Abfallbehälter werden von den Müllwerkern vom Standplatz abgeholt und  

nach der Abfuhr dorthin zurückgebracht. Die Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen haben dafür zu sorgen, dass die Müllwerker ungehindert Zutritt zu den  

   Standplätzen haben. 
 
(4) Die Abfallbehälter sind stets geschlossen zu halten. Die Abfallbehälter dürfen nur so ge-

füllt werden, dass ihre Deckel gut schließen und eine ordnungsgemäße Abfuhr möglich 
ist. Das Einstampfen und Einschlämmen von Abfällen ist nicht erlaubt. 

 
(5) Können die Abfallbehälter aus einem von dem Anschluss- und Benutzungspflichtigen 

 zu vertretenden Grund nicht entleert werden, so erfolgt die Abfuhr erst am nächsten  
 Abfuhrtag. 
 
(3) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder Ausfällen 

der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, behördlicher Verfügungen oder 
höherer Gewalt, hat der Anschlusspflichtige keinen Anspruch auf Schadensersatz oder 
Entschädigung. 



 

§ 24 
Zugelassene Abfallbehälter 

 
(1) Für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zugelassene Abfallbehälter sind: 

 
 1.    120 bzw. 240 Liter-Abfallbehälter für Hausmüll 
 

2.   120 bzw. 240 Liter-Abfallbehälter für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall 
 
 3.  1.100 Liter-Abfallbehälter für Hausmüll 
 
 4.  1.100 Liter-Abfallbehälter für hausmüllmüllähnlichen Gewerbeabfall  
 
 5.     240 Liter-Abfallbehälter (Blaue Tonne) 
 

6. 1.100 Liter Abfallbehälter (Blaue Tonne) 
 

7.    240 Liter-Abfallbehälter (Gelbe Tonne) 
 

8. 1.100 Liter-Abfallbehälter (Gelbe Tonne) 
 

9. Müllgroßcontainer und Müllpresscontainer verschiedener Größen (nicht für Hausmüll 
und hausmüllähnlichen Gewerbeabfall)  

 
(2) Die Anschlusspflichtigen haben eine ausreichende Behälterkapazität vorzuhalten. Es 

muss sichergestellt sein, dass der gesamte, auf dem geschlossenen Grundstück anfal-
lende Restmüll in den Abfallbehältern untergebracht werden kann. Erzeuger und Besitzer 
von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet werden, haben Abfallbehälter 
des Landkreises oder eines von ihm beauftragten Dritten in angemessenem Umfang 
nach den näheren Festlegungen des Landkreises, mindestens aber einen Behälter, zu 
nutzen. Der Landkreis kann im einzelnen die Ausstattung mit Abfallbehältern vorschrei-
ben. 

 
(3) Die zugelassenen Abfallbehälter können von den Anschlusspflichtigen gekauft oder vom 

beauftragten Entsorgungsunternehmen gemietet werden. 
 
 

§ 25 
Anlieferung bei den Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Besitzer von Abfällen nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 12 Abs. 4 haben diese im Rahmen 

ihrer Verpflichtungen nach § 5 selbst oder durch Beauftragte zu den im Territorium des 
Landkreises betriebenen oder ihm zur Verfügung stehenden Abfallentsorgungsanlagen 
zu bringen. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Der Transport hat in 
geschlossenen oder gegen Verlust des Abfalls in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeu-
gen zu erfolgen. § 49 KrW-/AbfG (Transportgenehmigung) ist zu beachten. 

 
(2) Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen wird durch eine Benutzungsordnung gere-

gelt. Die Benutzungsordnung kann hinsichtlich der Annahmeverpflichtungen Beschrän-
kungen der Menge nach vorsehen, soweit es der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage 
erfordert. 



 

§ 26 
Eigentumsübertragung 

 
Die bereitgestellten Abfälle gehen in das Eigentum des Landkreises über, sobald sie verladen 
sind. Das gilt nicht für im Abfall gefundene Wertsachen; sie werden als Fundsachen behan-
delt. Der Landkreis ist nicht verpflichtet, den Abfall nach verlorenen Wertsachen zu durchsu-
chen. 
 
 

§ 27 
Modellversuche 

 
Zur Erprobung neuer Abfallsammlungs-, -transport-, -behandlungs-, oder – entsorgungs-
methoden oder -systeme kann der Landkreis Modellversuche mit örtlich und zeitlich begrenz-
ter Wirkung einführen. 
 

 
§ 28 

Anzeige-, Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Der Anschlusspflichtige hat dem Landkreis für jedes anschlusspflichtige Grundstück das 

Vorliegen, den Umfang sowie jede Veränderung der Anschlusspflicht innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen. Wechselt der Grundstückseigentümer, sind sowohl der 
bisherige als auch der neue Eigentümer zur Anzeige verpflichtet. 

 
(2) Anschluss- und Benutzungspflichtige sind dem Landkreis zur Auskunft über Art, Beschaf-

fenheit, Menge und Herkunft des zu entsorgenden Abfalls verpflichtet und haben über al-
le Fragen Auskunft zu erteilen, welche die Abfallentsorgung betreffen. 

 
(3) Anschluss- und Benutzungspflichtige haben das Betreten der an die Abfallentsorgung 

angeschlossenen Grundstücke zum Zwecke der des Einsammelns, zur Überwachung 
und Kontrolle der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen gemäß § 14 KrW-/AbfG 
zu dulden. 

 
 

§ 29 
Gebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung  Abfallentsorgung erhebt der 

Landkreis zur Deckung der Kosten Gebühren nach Maßgabe einer besonderen Satzung 
(Abfallgebührensatzung). 

 
 
(2) Bis zum 31.05. eines jeden Jahres sind über das abgelaufene Jahr eine Abfallbilanz und 

eine Kostenabrechnung zu erstellen, welche dem Kreistag zur Kenntnis gebracht 
 werden. 

 
 
 
 
 



 

§ 30 
Bekanntmachungen 

 
Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen des Landkreises erfolgen im Amts-
blatt des Landkreises Anhalt-Zerbst. Sie können außerdem in regelmäßig er-scheinenden 
Druckschriften und in ortsüblicher Weise in den kreisangehörigen Gemeinden veröffentlicht 
werden. Örtlich begrenzte Hinweise werden in Abstimmung mit dem Landkreis von den Ge-
meinden veröffentlicht. 
 
 

§ 31 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. v. § 6 Abs. 4 der Landkreisordnung handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
 
       1.entgegen § 5 Abs. 1 bis 3 sein Grundstück nicht an die öffentliche  

 Abfallentsorgung anschließt bzw. die anfallenden Abfälle nicht der öffentli- 
 chen Abfallentsorgung überlässt, soweit keine Ausnahmegenehmigung erteilt  
 wurde, 

 
       2. gewerbliche Wertstoffsammlungen durchführt, ohne sie dem Landkreis vor 
     her   
             anzuzeigen, 
 

3. entgegen § 14 Abs. 2 Problemabfälle aus Haushaltungen nicht vom Haus- 
              müll   
             trennt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführt, 
 
       4. entgegen § 24 Abs. 1 Abfälle, die der öffentlichen Abfallentsorgung zu  
             überlassen sind, nicht in den dafür zugelassenen Abfallbehältern bereithält, 
 
       5. entgegen § 24 Abs. 2 nicht das erforderliche Behältervolumen auf seinem   
             Grundstück vorhält, 
 
       6. entgegen § 28 Abs. 1 und 2 dem Landkreis für jedes anschlusspflichtige 
             Grundstück das Vorliegen und den Umfang sowie jede Veränderung der An- 
             schlusspflicht nicht innerhalb eines Monats anzeigt bzw. Auskünfte über Art,  
             Beschaffenheit und   
             Menge des Abfalls nicht erteilt, 
 
 7. entgegen § 8 Abs. 3 Depotcontainer (Altglas) außerhalb der zugelassenen   
             Benutzzeiten befüllt, 
 
 8. entgegen § 12 Abs. 1 von der Sperrmüllabfuhr ausgenommene Abfälle be- 
             reitstellt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR geahn- 
         det werden. 
 

 



 

§ 32 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt zum 01. April 2006 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: 

- Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-Zerbst (Beschluss 10/09/2005 
vom 22. Juli 2005) 

 
 
Zerbst, 24. März 2006 
 
 
 
Hövelmann 
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 1 (Negativkatalog) zur Abfallentsorgungssatzung vom 24. März 2006 
 
Abfallschlüssel  Abfallbezeichnung 
 
01 ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN 

SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHAND-
LUNG VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN 

01 01    Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen 
01 01 01   Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen 
01 01 02   Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 
01 03    Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 

metallhaltigen Bodenschätzen 
01 03 04*  Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidi-

schem Erz 
01 03 05*   andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten 
01 03 06  Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 

und 01 03 05 fallen 
01 03 07*  andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen 
01 03 08  staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 

07 fallen 
01 03 09  Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rot-

schlamm, der unter 01 03 07 fällt 
01 03 99   Abfälle a. n. g. 
01 04  Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 
01 04 07*  gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemi-

schen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 
01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07 fallen 
01 04 09   Abfälle von Sand und Ton 
01 04 10  staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 

07 fallen 
01 04 11  Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 01 04 07 fallen 
01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reini-

gung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
01 04 07 und 01 04 11 fallen 

01 04 13  Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 04 07 fallen 

01 04 99   Abfälle a. n. g. 
01 05    Bohrschlämme und andere Bohrabfälle 
01 05 04   Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 
01 05 05*   ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 
01 05 06*  Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
01 05 07  barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 
01 05 08  chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 
01 05 99   Abfälle a. n. g. 
 



 

02  ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRT-
SCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN 

02 01  Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 

02 01 01   Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 
02 01 02   Abfälle aus tierischem Gewebe 
02 01 03   Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
02 01 04   Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
02 01 06  tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich ver-

dorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt 
02 01 07   Abfälle aus der Forstwirtschaft 
02 01 08*  Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe ent-

halten 
02 01 09  Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 02 01 08 fallen 
02 01 10   Metallabfälle 
02 01 99   Abfälle a. n. g. 
02 02  Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und an-

deren Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 
02 02 01   Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 
02 02 02   Abfälle aus tierischem Gewebe 
02 02 03   für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 02 04   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 02 99   Abfälle a. n. g. 
02 03  Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getrei-

de, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstel-
lung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung 
und Fermentierung von Melasse 

02 03 01  Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrenn-
prozessen 

02 03 02   Abfälle von Konservierungsstoffen 
02 03 03   Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 
02 03 04   für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 03 05   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 03 99   Abfälle a. n. g. 
02 04    Abfälle aus der Zuckerherstellung 
02 04 01   Rübenerde 
02 04 02   nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 
02 04 03   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 04 99   Abfälle a. n. g. 
02 05    Abfälle aus der Milchverarbeitung 
02 05 01   für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 05 02   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 05 99   Abfälle a. n. g. 
02 06    Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 
02 06 01   für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 06 02   Abfälle von Konservierungsstoffen 
02 06 03   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 06 99   Abfälle a. n. g. 



 

02 07  Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken 
(ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 01  Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des 
Rohmaterials 

02 07 02   Abfälle aus der Alkoholdestillation 
02 07 03   Abfälle aus der chemischen Behandlung 
02 07 04   für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 07 05   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
02 07 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
03  ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG 

VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE 
03 01  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Mö-

beln 
03 01 01   Rinden- und Korkabfälle 
03 01 04*  Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefähr-

liche Stoffe enthalten 
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 030104 fallen 
03 01 99   Abfälle a. n. g. 
03 02    Abfälle aus der Holzkonservierung 
03 02 01*   halogenfreie organische Holzschutzmittel 
03 02 02*   chlororganische Holzschutzmittel 
03 02 03*   metallorganische Holzschutzmittel 
03 02 04*   anorganische Holzschutzmittel 
03 02 05*   andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
03 02 99   Holzschutzmittel a. n. g. 
03 03  Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton 

und Pappe 
03 03 01   Rinden- und Holzabfälle 
03 03 02   Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) 
03 03 05   De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling 
03 03 07  mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 

Pappabfällen 
03 03 08  Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 
03 03 09   Kalkschlammabfälle 
03 03 10  Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechani-

schen Abtrennung 
03 03 11  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 
03 03 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
04    ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE 
04 01    Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 
04 01 01   Fleischabschabungen und Häuteabfälle 
04 01 02   geäschertes Leimleder 
04 01 03*   Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase 
04 01 04   chromhaltige Gerbereibrühe 
04 01 05   chromfreie Gerbereibrühe 



 

04 01 06   chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung 

04 01 07  chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasser-
behandlung 

04 01 08  chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falz-
späne) 

04 01 09   Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 
04 01 99   Abfälle a. n. g. 
04 02    Abfälle aus der Textilindustrie 
04 02 09  Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 

Plastomer) 
04 02 10   organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) 
04 02 14*   Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten 
04 02 15  Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen 
04 02 16*   Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten 
04 02 17  Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 

fallen 
04 02 19*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
04 02 20  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 
04 02 21   Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 
04 02 22   Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 
04 02 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
05  ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, RDGASREINIGUNG UND 

KOHLEPYROLYSE 
05 01    Abfälle aus der Erdölraffination 
05 01 02*   Entsalzungsschlämme 
05 01 03*   Bodenschlämme aus Tanks 
05 01 04*  saure Alkylschlämme 
05 01 05*   verschüttetes Öl 
05 01 06*   ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung 
05 01 07*   Säureteere 
05 01 08*   andere Teere 
05 01 09*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
05 01 10  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 05 01 09 fallen 
05 01 11*   Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 
05 01 12*   säurehaltige Öle 
05 01 13   Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 
05 01 14   Abfälle aus Kühlkolonnen 
05 01 15*   gebrauchte Filtertone 
05 01 16   schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung 
05 01 17   Bitumen 
05 01 99   Abfälle a. n. g. 
05 06    Abfälle aus der Kohlepyrolyse 
05 06 01*   Säureteere 
05 06 03*   andere Teere 



 

05 06 04   Abfälle aus Kühlkolonnen 
05 06 99   Abfälle a. n. g. 
05 07    Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport 
05 07 01*   quecksilberhaltige Abfälle 
05 07 02   schwefelhaltige Abfälle 
05 07 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
06    ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 
06 01  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Säuren 
06 01 01*   Schwefelsäure und schweflige Säure 
06 01 02*   Salzsäure 
06 01 03*   Flusssäure 
06 01 04*   Phosphorsäure und phosphorige Säure 
06 01 05*   Salpetersäure und salpetrige Säure 
06 01 06*   andere Säuren 
06 01 99   Abfälle a. n. g. 
06 02    Abfälle aus HZVA von Basen 
06 02 01*   Calciumhydroxid 
06 02 03*   Ammoniumhydroxid 
06 02 04*   Natrium- und Kaliumhydroxid 
06 02 05*   andere Basen 
06 02 99   Abfälle a. n. g. 
06 03    Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 
06 03 11*   feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten 
06 03 13*   feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten 
06 03 14  feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 

und 06 03 13 fallen 
06 03 15*   Metalloxide, die Schwermetalle enthalten 
06 03 16   Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 
06 03 99   Abfälle a. n. g. 
06 04    Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen 
06 04 03*   arsenhaltige Abfälle 
06 04 04*   quecksilberhaltige Abfälle 
06 04 05*   Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten 
06 04 99   Abfälle a. n. g. 
06 05    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
06 05 02*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
06 05 03  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 
06 06  Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie 

und Entschwefelungsprozessen 
06 06 02*   Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten 
06 06 03  sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen 
06 06 99   Abfälle a. n. g. 
06 07    Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie 
06 07 01*   asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse 
06 07 02*   Aktivkohle aus der Chlorherstellung 
06 07 03*   quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme 



 

06 07 04*   Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure 
06 07 99   Abfälle a. n. g. 
06 08    Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen 
06 08 02*   gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle 
06 08 99   Abfälle a. n. g. 
06 09    Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der 

Phosphorchemie 
06 09 02   phosphorhaltige Schlacke 
06 09 03*  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten 
06 09 04  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 

09 03 fallen 
06 09 99   Abfälle a. n. g. 
06 10  Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoff-

chemie und der Herstellung von Düngemitteln 
06 10 02*   Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
06 10 99   Abfälle a. n. g. 
06 11  Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbge-

bern 
06 11 01   Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung 
06 11 99   Abfälle a. n. g. 
06 13    Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g. 
06 13 01*  anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide 
06 13 02*   gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) 
06 13 03   Industrieruß 
06 13 04*   Abfälle aus der Asbestverarbeitung 
06 13 05*   Ofen- und Kaminruß 
06 13 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
07    ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 
07 01  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

organischer Grundchemikalien 
07 01 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 01 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 01 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 01 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 01 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 01 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 01 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 01 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 01 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 01 11 fallen 
07 01 99   Abfälle a. n. g. 
07 02  Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfa-

sern 
07 02 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 02 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 02 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 02 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 02 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 



 

07 02 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 02 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 02 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 02 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 02 11 fallen 
07 02 13   Kunststoffabfälle 
07 02 14*   Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten 
07 02 15  Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 

fallen 
07 02 16*   gefährliche Silicone enthaltende Abfälle 
07 02 17   siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten 
07 02 99   Abfälle a. n. g. 
07 03  Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 

11) 
07 03 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 03 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 03 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 03 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 03 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 03 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 03 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 03 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 03 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 03 11 fallen 
07 03 99   Abfälle a. n. g. 
07 04  Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer  

02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bi-
oziden 

07 04 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 04 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 04 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 04 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 04 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 04 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 04 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 04 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 04 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 04 11 fallen 
07 04 13*   feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
07 04 99   Abfälle a. n. g. 
07 05    Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 
07 05 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 05 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 05 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 05 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 05 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 05 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 05 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 



 

07 05 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

07 05 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 05 11 fallen 

07 05 13*   feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
07 05 14   feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen 
07 05 99   Abfälle a. n. g. 
07 06  Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Des-

infektionsmitteln und Körperpflegemitteln 
07 06 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 06 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 06 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 06 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 06 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 06 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 06 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 06 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 06 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 
07 06 99   Abfälle a. n. g.; ausgenommen überlagerte Körperpflegemittel 
07 07    Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. 
07 07 01*   wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 07 03*  halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 07 04*  andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
07 07 07*   halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 07 08*   andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
07 07 09*   halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 07 10*   andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
07 07 11*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
07 07 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 07 07 11 fallen 
 
 
08  ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, E-

MAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN 
08 01    Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 
08 01 11*  Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 

Stoffe enthalten 
08 01 12  Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 
08 01 13*  Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefähr-

liche Stoffe enthalten 
08 01 14  Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 

fallen 
08 01 15*  wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln 

oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 
08 01 16  wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 08 01 15 fallen 
08 01 17*  Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder 

andere gefährliche Stoffe enthalten 



 

08 01 18  Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 17 fallen 

08 01 19*  wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemit-
teln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 

08 01 20  wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 01 19 fallen 

08 01 21*   Farb- oder Lackentfernerabfälle 
08 01 99   Abfälle a. n. g. 
08 02  Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer 

Werkstoffe) 
08 02 01   Abfälle von Beschichtungspulver 
08 02 02   wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten 
08 02 03   wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten 
08 02 99   Abfälle a. n. g. 
08 03    Abfälle aus HZVA von Druckfarben 
08 03 07   wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten 
08 03 08   wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten 
08 03 12*   Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
08 03 13  Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen 
08 03 14*   Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
08 03 15  Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen 
08 03 16*   Abfälle von Ätzlösungen 
08 03 17*   Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
08 03 18   Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 
08 03 19*   Dispersionsöl 
08 03 99   Abfälle a. n. g. 
08 04  Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich was-

serabweisender Materialien) 
08 04 09*  Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten 
08 04 10  Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 

04 09 fallen 
08 04 11*  klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel 

oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
08 04 12  klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 08 04 11 fallen 
08 04 13*  wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen 

Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 
08 04 14  wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen 
08 04 15*  wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organi-

schen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 
08 04 16  wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen 
08 04 17*   Harzöle 
08 04 99   Abfälle a. n. g. 
08 05    Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle 
08 05 01*   Isocyanatabfälle 
 
 
 



 

09    ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE 
09 01    Abfälle aus der fotografischen Industrie 
09 01 01*   Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis 
09 01 02*   Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis 
09 01 03*   Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis 
09 01 04*   Fixierbäder 
09 01 05*   Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder 
09 01 06*  silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer 

Abfälle 
09 01 07  Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-

halten 
09 01 08  Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbin-

dungen enthalten 
09 01 10   Einwegkameras ohne Batterien 
09 01 11*  Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder  

16 06 03 fallen 
09 01 12  Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 

11 fallen 
09 01 13*  wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen 
09 01 99   Abfälle a. n. g. 
 
 
10    ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN 
10 01  Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) 
10 01 03  Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 
10 01 04*   Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 
10 01 05  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

fester Form 
10 01 07  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

Form von Schlämmen 
10 01 09*   Schwefelsäure 
10 01 13*  Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasser-

stoffen 
10 01 14*  Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-

verbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 01 16*  Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 01 17  Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 01 16 fallen 
10 01 18*  Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 01 19  Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen 
10 01 20*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
10 01 21  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 
10 01 22*  wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe ent-

halten 
10 01 24   Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 
10 01 25  Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohle-

kraftwerke 



 

10 01 26   Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 01 99   Abfälle a. n. g. 
10 02    Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie 
10 02 01   Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 
10 02 02   unverarbeitete Schlacke 
10 02 07*  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 02 08  Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

02 07 fallen 
10 02 10   Walzzunder 
10 02 11*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 02 12  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 02 11 fallen 
10 02 13*  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
10 02 14  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 10 02 13 fallen 
10 02 15   andere Schlämme und Filterkuchen 
10 02 99   Abfälle a. n. g. 
10 03    Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie 
10 03 02   Anodenschrott 
10 03 04*   Schlacken aus der Erstschmelze 
10 03 05   Aluminiumoxidabfälle 
10 03 08*   Salzschlacken aus der Zweitschmelze 
10 03 09*   schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze 
10 03 15*  Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche 

Gase in gefährlicher Menge abgibt 
10 03 16   Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt 
10 03 17*   teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
10 03 18  Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen 
10 03 19*   Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 03 20   Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt 
10 03 21*  andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefähr-

liche Stoffe enthalten 
10 03 22  Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 10 03 21 fallen 
10 03 23*  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 03 24  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 03 23 fallen 
10 03 25*  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
10 03 26  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 10 03 25 fallen 
10 03 27*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 03 28  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 03 27 fallen 
10 03 29*  gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschla-

cken und schwarzen Krätzen 
10 03 30  Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen 
10 03 99   Abfälle a. n. g. 



 

10 04    Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie 
10 04 01*   Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
10 04 02*   Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
10 04 03*   Calciumarsenat 
10 04 04*   Filterstaub 
10 04 05*   andere Teilchen und Staub 
10 04 06*   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
10 04 07*   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 04 09*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 04 10  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 04 09 fallen 
10 04 99   Abfälle a. n. g. 
10 05    Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie 
10 05 01   Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
10 05 03*   Filterstaub 
10 05 04   andere Teilchen und Staub 
10 05 05*   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
10 05 06*   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 05 08*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 05 09  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 05 08 fallen 
10 05 10*  Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 

entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben 
10 05 11  Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fal-

len 
10 05 99   Abfälle a. n. g. 
10 06    Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie 
10 06 01   Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
10 06 02   Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
10 06 03*   Filterstaub 
10 06 04   andere Teilchen und Staub 
10 06 06*   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
10 06 07*   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 06 09*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 06 10  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 06 09 fallen 
10 06 99   Abfälle a. n. g. 
10 07    Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie 
10 07 01   Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
10 07 02   Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
10 07 03   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
10 07 04   andere Teilchen und Staub 
10 07 05   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 07 07*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 07 08  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 07 07 fallen 
10 07 99   Abfälle a. n. g. 
10 08    Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 
10 08 04   Teilchen und Staub 
10 08 08*   Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
10 08 09   andere Schlacken 



 

10 08 10*  Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 
entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben 

10 08 11  Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fal-
len 

10 08 12*   teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
10 08 13  kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 10 08 12 fallen 
10 08 14   Anodenschrott 
10 08 15*   Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 08 16   Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt 
10 08 17*  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
10 08 18  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 10 08 17 fallen 
10 08 19*   ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
10 08 20  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 08 19 fallen 
10 08 99   Abfälle a. n. g. 
10 09    Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl 
10 09 03   Ofenschlacke 
10 09 05*  gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 09 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 05 fallen 
10 09 07*  gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
10 09 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 07 fallen 
10 09 09*   Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 09 10   Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 
10 09 11*   andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 09 12   Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen 
10 09 13*   Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 09 14  Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fal-

len 
10 09 15*  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 09 16  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 15 fallen 
10 09 99   Abfälle a. n. g. 
10 10    Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen 
10 10 03   Ofenschlacke 
10 10 05*  gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 10 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 05 fallen 
10 10 07*  gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
10 10 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 07 fallen 
10 10 09*   Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 10 10   Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt 
10 10 11*   andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 10 12   Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen 
10 10 13*   Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 



 

10 10 14  Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fal-
len 

10 10 15*  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 10 16  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 15 fallen 
10 10 99   Abfälle a. n. g. 
10 11    Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 
10 11 05   Teilchen und Staub 
10 11 09*   Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen 
10 11 10  Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 

10 11 09 fällt 
10 11 11*  Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten 

(z.B. aus Elektronenstrahlröhren) 
10 11 12   Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt 
10 11 13*  Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 11 14  Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 11 13 fallen 
10 11 15*  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 11 16  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 11 15 fallen 
10 11 17*  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
10 11 18  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 10 11 17 fallen 
10 11 19*  feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährli-

che Stoffe enthalten 
10 11 20  feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 11 19 fallen 
10 11 99   Abfälle a. n. g. 
10 12  Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen 

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 
10 12 01   Rohmischungen vor dem Brennen 
10 12 03   Teilchen und Staub 
10 12 05   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 12 06  verworfene Formen 
10 12 08  Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach 

dem Brennen) 
10 12 09*  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 12 10  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 10 12 09 fallen 
10 12 11*   Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten 
10 12  Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen 
10 12 13   Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
10 12 99   Abfälle a. n. g. 
10 13  Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnis-

sen aus diesen 
10 13 01   Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen 
10 13 04   Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 
10 13 06   Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 
10 13 07   Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
10 13 12*  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 



 

10 13 13  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 13 12 fallen 

10 13 14   Betonabfälle und Betonschlämme 
10 13 99   Abfälle a. n. g. 
10 14    Abfälle aus Krematorien 
10 14 01*   quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung 
 
 
11  ABFÄLLE AUS DER CHEMISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG 

UND BESCHICHTUNG VON METALLEN UND ANDEREN WERKSTOF-
FEN; NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE 

11 01  Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 
von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Bei-
zen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) 

11 01 05*   saure Beizlösungen 
11 01 06*   Säuren a. n. g. 
11 01 07*   alkalische Beizlösungen 
11 01 08*   Phosphatierschlämme 
11 01 09*   Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 01 10   Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter  

11 01 09 fallen 
11 01 11*   wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 01 12   wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter  

11 01 11 fallen 
11 01 13*   Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 01 14  Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 

fallen 
11 01 15*  Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsys-

temen, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 01 16*   gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 
11 01 98*   andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 01 99   Abfälle a. n. g. 
11 02    Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie 
11 02 02*  Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) 
11 02 03  Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Pro-

zesse 
11 02 05*  Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
11 02 06  Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 11 02 05 fallen 
11 02 07*   andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
11 02 99   Abfälle a. n. g. 
11 03    Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen 
11 03 01*   cyanidhaltige Abfälle 
11 03 02*   andere Abfälle 
11 05    Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung 
11 05 01   Hartzink 
11 05 02   Zinkasche 
11 05 03*   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
11 05 04*   gebrauchte Flussmittel 
11 05 99   Abfälle a. n. g. 



 

12  ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG 
SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄ-
CHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN 

12 01    Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 
und Kunststoffen 

12 01 01   Eisenfeil- und -drehspäne 
12 01 03   NE-Metallfeil- und -drehspäne 
12 01 04   NE-Metallstaub und –teilchen 
12 01 05   Kunststoffspäne und -drehspäne 
12 01 06*  halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und 

Lösungen) 
12 01 07*  halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und 

Lösungen) 
12 01 08*  halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
12 01 09*   halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
12 01 10*   synthetische Bearbeitungsöle 
12 01 12*   gebrauchte Wachse und Fette 
12 01 13   Schweißabfälle 
12 01 14*   Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
12 01 15  Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fal-

len 
12 01 16*   Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
12 01 17  Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 
12 01 18*   ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) 
12 01 19*   biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle 
12 01 20*  gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
12 01 21  gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 

01 20 fallen 
12 01 99   Abfälle a. n. g. 
12 03    Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11) 
12 03 01*   wässrige Waschflüssigkeiten 
12 03 02*   Abfälle aus der Dampfentfettung 
 
 
13  ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUS-

SER SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER 05, 12 UND 19 FAL-
LEN) 

13 01    Abfälle von Hydraulikölen 
13 01 01*   Hydrauliköle, die PCB (1) enthalten 
13 01 04*   chlorierte Emulsionen 
13 01 05*   nichtchlorierte Emulsionen 
13 01 09*   chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
13 01 10*   nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
13 01 11*   synthetische Hydrauliköle 
13 01 12*   biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle 
13 01 13*   andere Hydrauliköle 
13 02    Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen 
13 02 04*  chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
13 02 05*  nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
13 02 06*   synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 



 

13 02 07*  biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
13 02 08*   andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
13 03    Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen 
13 03 01*   Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten 
13 03 06*  chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen 
13 03 07*  nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis 
13 03 08*   synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 03 09*   biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 03 10*   andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 04    Bilgenöle 
13 04 01*   Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt 
13 04 02*   Bilgenöle aus Molenablaufkanälen 
13 04 03*   Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt 
13 05    Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 01*   feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 02*   Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 03*   Schlämme aus Einlaufschächten 
13 05 06*   Öle aus Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 07*   öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 08*  Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 
13 07    Abfälle aus flüssigen Brennstoffen 
13 07 01*   Heizöl und Diesel 
13 07 02*   Benzin 
13 07 03*   andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) 
13 08    Ölabfälle a. n. g. 
13 08 01*   Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern 
13 08 02*   andere Emulsionen 
13 08 99*   Abfälle a. n. g. 
 
 
14  ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND 

TREIBGASEN (AUSSER 07 UND 08) 
14 06  Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Ae-

rosoltreibgasen 
14 06 01*   Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW 
14 06 02*   andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische 
14 06 03*   andere Lösemittel und Lösemittelgemische 
14 06 04*  Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten 
14 06 05*   Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten 
 
 
15 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER,  FIL-

TERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG  
(a. n. g.) 

15 01    Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle) 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe; ausgenommen verunreinigte 
15 01 02   Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 03   Verpackungen aus Holz 
15 01 04   Verpackungen aus Metall 



 

15 01 05   Verbundverpackungen 
15 01 06   gemischte Verpackungen 
15 01 07   Verpackungen aus Glas 
15 01 09   Verpackungen aus Textilien 
15 01 10*  Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
15 01 11*  Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. 

Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse 
15 02    Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 
15 02 02*  Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher 

und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 
 
16  ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT 

SIND 
16 01  Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Ma-

schinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der 
Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) 

16 01 03   Altreifen 
16 01 04*   Altfahrzeuge 
16 01 06  Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandtei-

le enthalten 
16 01 07*   Ölfilter 
16 01 08*   quecksilberhaltige Bestandteile 
16 01 09*   Bestandteile, die PCB enthalten 
16 01 10*   explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) 
16 01 11*   asbesthaltige Bremsbeläge 
16 01 12   Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen 
16 01 13*   Bremsflüssigkeiten 
16 01 14*   Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 01 15  Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen 
16 01 16   Flüssiggasbehälter 
16 01 17   Eisenmetalle 
16 01 18   Nichteisenmetalle 
16 01 19   Kunststoffe 
16 01 20   Glas 
16 01 21*  gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 

01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen 
16 01 22   Bauteile a.n.g. 
16 01 99   Abfälle a. n. g. 
16 02    Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten 
16 02 09*   Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 
16 02 10*  gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen 
16 02 11*  gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasser-

stoffe enthalten 
16 02 12*   gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 
16 02 13*  gefährliche Bestandteile (2) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen 
16 02 14  gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 

13 fallen 



 

16 02 15*   aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile 
16 02 16  aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 16 02 15 fallen 
16 03    Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 
16 03 03*   anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 03 04  anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter  

16 03 03 fallen 
16 03 05*   organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 03 06  organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen 
16 04    Explosivabfälle 
16 04 01*   Munition 
16 04 02*   Feuerwerkskörperabfälle 
16 04 03*   andere Explosivabfälle 
16 05    Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 
16 05 04*  gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Ha-

lonen) 
16 05 05  Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fal-

len 
16 05 06*  Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche ent-

halten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien 
16 05 07*  gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen be-

stehen oder solche enthalten 
16 05 08*  gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen beste-

hen oder solche enthalten 
16 05 09  gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter  

16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 
16 06    Batterien und Akkumulatoren 
16 06 01*   Bleibatterien 
16 06 02*   Ni-Cd-Batterien 
16 06 03*   Quecksilber enthaltende Batterien 
16 06 04   Alkalibatterien (außer 16 06 03) 
16 06 05   andere Batterien und Akkumulatoren 
16 06 06*  getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren 
16 07  Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern 

(außer 05 und 13) 
16 07 08*   ölhaltige Abfälle 
16 07 09*   Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten 
16 07 99   Abfälle a. n. g. 
16 08    Gebrauchte Katalysatoren 
16 08 01  gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladi-

um, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) 
16 08 02*  gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren 

Verbindungen enthalten 
16 08 03  gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindun-

gen enthalten, a. n. g. 
16 08 04   gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) 
16 08 05*   gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten 
16 08 06*  gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden 
16 08 07*  gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
16 09    Oxidierende Stoffe 
16 09 01*   Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat 



 

16 09 02*   Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat 
16 09 03*   Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid 
16 09 04*   oxidierende Stoffe a. n. g. 
16 10    Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung 
16 10 01*   wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 10 02  wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 

fallen 
16 10 03*   wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 10 04  wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen 
16 11    Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien 
16 11 01*  Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metal-

lurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 11 02  Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metal-

lurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 
16 11 03*  andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 

Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen; ausgenommen Silizi-
umdioxidtiegelbruch  

16 11 05*  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Pro-
zessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Pro-
zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen; ausgenom-
men Schamotteabfälle 

 
 
17  BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON 

VERUNREINIGTEN STANDORTEN) 
17 01    Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 
17 01 06*  Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 02    Holz, Glas und Kunststoff 
17 02 02   Glas 
17 02 03   Kunststoff 
17 02 04*  Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch ge-

fährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 03  Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte; ausgenommen Teerpappe und bitu-

mengetränktes Papier 
17 04    Metalle (einschließlich Legierungen) 
17 04 01   Kupfer, Bronze, Messing 
17 04 02   Aluminium 
17 04 03   Blei 
17 04 04   Zink 
17 04 05   Eisen und Stahl 
17 04 06  Zinn 
17 04 07   gemischte Metalle 
17 04 09*   Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 04 10*  Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
17 04 11   Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 



 

17 05  Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und 
Baggergut 

17 05 03*   Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 05 05*   Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
17 05 06   Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 
17 05 07*   Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 
17 05 08   Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 
17 06    Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 
17 06 01*   Dämmmaterial, das Asbest enthält 
17 06 03*  anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält 
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 

03 fällt; ausgenommen Mineralfaserabfälle  
17 08    Baustoffe auf Gipsbasis 
17 08 01*  Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 09    Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 
17 09 01*   Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 
17 09 02*  Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dich-

tungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Iso-
lierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 

17 09 03*  sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 
 
18  ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN 

VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAU-
RANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKEN-
PFLEGE STAMMEN) 

18 01  Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 
Krankheiten beim Menschen 

18 01 02  Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (au-
ßer 18 01 03) 

18 01 03*  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

18 01 04 Abfälle an deren Sammlung aus infektionspräventiver Sicht keine beson-
deren Anforderungen gestellt werden (Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln); hier nur Moor- und Heilschlamm  

18 01 06*  Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
18 01 07   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 
18 01 08*   zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
18 01 09   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 
18 01 10*   Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 
18 02  Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 

Tieren 
18 02 02*  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 

Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 
18 02 05*  Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
18 02 06   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen 
18 02 07*   zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
18 02 08   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen 



 

19  ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 
ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN ENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 

19 01    Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen 
19 01 02   Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 
19 01 05*  Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
19 01 06*  wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige 

flüssige Abfälle 
19 01 07*   feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
19 01 10*   gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung 
19 01 11*  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 01 12  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 01 11 fallen 
19 01 13*   Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
19 01 14   Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt 
19 01 15*   Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
19 01 16   Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt 
19 01 17*   Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 01 18  Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen 
19 01 19   Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 
19 01 99   Abfälle a. n. g. 
19 02  Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (ein-

schließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) 
19 02 03  vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen 

bestehen 
19 02 04*  vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten 
19 02 05*  Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
19 02 06  Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 
19 02 07*   Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen 
19 02 08*   flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 02 09*   feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 02 10  brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 

09 fallen 
19 02 11*   sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 02 99   Abfälle a. n. g. 
19 03    Stabilisierte und verfestigte Abfälle  
19 03 04*   als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte  Abfälle 
19 03 05  stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen 
19 03 06*   als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle 
19 03 07  verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen 
19 04    Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung 
19 04 01   verglaste Abfälle 
19 04 02*   Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung 
19 04 03*   nicht verglaste Festphase 
19 04 04   wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern 
19 05    Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 
19 05 01  nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 
19 05 02  nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 



 

19 05 03   nicht spezifikationsgerechter Kompost 
19 05 99   Abfälle a. n. g. 
19 06    Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen 
19 06 03  Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 
19 06 04  Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsab-

fällen 
19 06 05  Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzli-

chen Abfällen 
19 06 06  Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen 

und pflanzlichen Abfällen 
19 06 99   Abfälle a. n. g. 
19 07    Deponiesickerwasser 
19 07 02*   Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält 
19 07 03   Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02  

fällt 
19 08    Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 
19 08 05   Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
19 08 06*   gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 
19 08 07*  Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 
19 08 08*   schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen 
19 08 09  Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle 

und –fette enthalten 
19 08 10*  Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 08 09 fallen 
19 08 11*  Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, 

die gefährliche Stoffe enthalten 
19 08 12  Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 
19 08 13*  Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von in-

dustriellem Abwasser enthalten 
19 08 14  Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 
19 08 99 Abfälle a. n. g.; ausgenommen Abfisch-, Mäh- und Rechengut aus der 

Gewässerunterhaltung 
19 09  Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

oder industriellem Brauchwasser 
19 09 01   feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände 
19 09 02   Schlämme aus der Wasserklärung 
19 09 03   Schlämme aus der Dekarbonatisierung 
19 09 04   gebrauchte Aktivkohle 
19 09 05   gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze 
19 09 06  Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 
19 09 99   Abfälle a. n. g. 
19 10    Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen 
19 10 01   Eisen- und Stahlabfälle 
19 10 02   NE-Metall-Abfälle 
19 10 03*  Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 10 04  Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 10 03 fallen 
19 10 05*   andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 10 06  andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen 



 

19 11    Abfälle aus der Altölaufbereitung 
19 11 01*   gebrauchte Filtertone 
19 11 02*   Säureteere 
19 11 03*   wässrige flüssige Abfälle 
19 11 04*   Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 
19 11 05*  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
19 11 06  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 11 05 fallen 
19 11 07*   Abfälle aus der Abgasreinigung 
19 11 99   Abfälle a. n. g. 
19 12  Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, 

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 
19 12 01   Papier und Pappe 
19 12 02   Eisenmetalle 
19 12 03   Nichteisenmetalle 
19 12 04   Kunststoff und Gummi 
19 12 05   Glas 
19 12 06*   Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
19 12 07   Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 
19 12 08   Textilien 
19 12 09   Mineralien (z.B. Sand, Steine) 
19 12 10   brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 
19 12 11*  sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechani-

schen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13    Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 
19 13 01*  feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthal-

ten 
19 13 02  feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 01 fallen 
19 13 03*  Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 04  Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 03 fallen 
19 13 05*  Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
19 13 06  Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 19 13 05 fallen 
19 13 07*  wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung 

von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 08  wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung 

von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen 
 
 
20  SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHEGE-

WERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS 
EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN 

20 01    Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 
20 01 01   Papier und Pappe 
20 01 02   Glas 
20 01 08   biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 



 

20 01 10   Bekleidung 
20 01 11   Textilien 
20 01 13*   Lösemittel 
20 01 14*   Säuren 
20 01 15*   Laugen 
20 01 17*   Fotochemikalien 
20 01 19*   Pestizide 
20 01 21*   Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 
20 01 23*   gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 
20 01 25   Speiseöle und -fette 
20 01 26*  Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 
20 01 27*  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
20 01 28  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 20 01 27 fallen 
20 01 29*   Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
20 01 30  Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen 
20 01 31*   zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
20 01 32   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 
20 01 33*   Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder  

16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche 
Batterien enthalten 

20 01 34  Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter  
20 01 33 fallen 

20 01 35*  gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fal-
len 

20 01 36  gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

20 01 37*   Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
20 01 38   Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 39   Kunststoffe 
20 01 40   Metalle 
20 01 41   Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen 
20 01 99   sonstige Fraktionen a. n. g. 
20 02    Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 
20 02 01   biologisch abbaubare Abfälle 
20 03    Andere Siedlungsabfälle 
20 03 02   Marktabfälle 
20 03 04   Fäkalschlamm 
20 03 06   Abfälle aus der Kanalreinigung 
20 03 99   Siedlungsabfälle a. n. g. 
 
 
* besonders überwachungsbedürftiger Abfall 
 


